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Gegenstand: Schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z. NR Ing. Wolfgang Klinger, Kolleginnen und 

Kollegen vom 16.12.2016, Nr. 11267/J, betreffend Gesamtkosten von 
Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten 

 

 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Ing. Wolfgang Klinger, 

Kolleginnen und Kollegen vom 16.12.2016, Nr. 11267/J, teile ich Folgendes mit: 

 

Zu Frage 1:  

 

Im Jahr 2016 betrugen die Gesamtausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und 

Informationsarbeit (inkl. Ausgaben für Beauftragungen von Agenturen) rund € 1,819.582,-- 

(exkl. ges. Steuern). 

 

Zu den Fragen 2 bis 4:  

 

Die entsprechenden Meldungen für mediale Einschaltungen des BMLFUW im Jahr 2016 

erfolgten gemäß Medientransparenzgesetz in den jeweiligen Quartalen. Werbeaufträge und 

Beträge aus Medienkooperationen, welche aufgrund der Geringfügigkeitsgrenze im jeweiligen 

Quartal nicht meldepflichtig waren sowie Informationsaktivitäten, die in nicht periodischen 

Druckwerken erschienen und somit ebenfalls nicht meldepflichtig waren, sind beiliegender 

Auflistung zu entnehmen.  

 

Frau Präsidentin Zl. LE.4.2.4/0213-RD 3/2016 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien Wien, am 01. Februar 2017 
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Zu Frage 5: 

 

Die Aufträge wurden jeweils von der nach der Geschäftseinteilung zuständigen Stelle des 

BMLFUW erteilt. 

Die Rechtsgrundlage für die Informationstätigkeit findet sich im Teil 1 Abs. 10 und Teil 2 Abs. 2 

der Anlage zu § 2 des Bundesministeriengesetzes sowie in Art. 17 B-VG. 

 

Zu den Fragen 6 bis 9: 

 

Seit Beginn der laufenden Legislaturperiode wurden weder Beiträge an andere Ressorts 

bezahlt, noch hat das BMLFUW Beiträge von anderen Ressorts für Öffentlichkeits- bzw. 

Informationsarbeit erhalten. 

 

Die Projekte Wasserpreis Neptun und Danube Day werden in Kooperation mit anderen 

Ressorts durchgeführt. Die Kooperation zum Wasserpreis Neptun erfolgt mit dem 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, die anteiligen Kosten des 

BMLFUW betrugen € 9.333,33. 

 

Die Kooperation zum Danube Day erfolgt mit der Stadt Wien (MA 31) und Via Donau.  

Die anteiligen Kosten des BMLFUW betrugen € 15.120,00. 

 

Zu Frage 10: 

 

Ja.  

 

Der Bundesminister 
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